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Gewährleistung einer weitgehend

barrierefreien Sanierung des Theaters

Greifswald

Beschluss:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die weitgehende Barrierefreiheit
des künftig sanierten Theaters Greifswald zu sorgen.
Grundlage dafür sind die bereits fixierten Ergebnisse aus der Veranstaltung
vom 13.09.2021 bzgl.:

- Gestaltung des Theater-Eingangs, dass er barrierefrei nutzbar ist
- einer barrierefreien Erreichbarkeit des Kassenraumes und des Zugangs zum

Flur (Parterre)
- Sitzoptionen für Rollstuhlfahrer sind nicht nur in der ersten Reihe, aber auch

nicht nur am Rande von Reihen anzubieten
- der Festlegung der technischen Lösung für Schwerhörige

Zum Aspekt „Barrierefreier Fluchtweg‘4: Mit der angefügten Anlage wird dargestellt,
welche technischen und vor allem organisatorischen Optionen gewährleistet werden
sollen, um im Notfall, die auf dem Fluchtweg noch verbliebenen Barrieren dennoch
sicher überwinden zu können.

Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Einsatz von Evakuierungsstühlen ist noch zu prüfen,
- ein stufenloser Fluchtweg (Außenrampe) ist noch dringend mit dem

Denkmalsschutz zu prüfen,
- ein von außen zugänglicher Fahrstuhl zu allen Stockwerken.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

mehrheitlich 0 2
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Organisatorischer Brandschutz

Rollstuhlfahrer, die nicht ebenerdig das Haus verlassen können, dürfen im Brandmal die Aufzüge
nicht benützen.

1. Tragen möglich

Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen bei denen es augenscheinlich möglich ist, sie zu tragen,
sollten im Evakuierungsfall kräftige Personen herangezogen werden. Dabei gilt, wenn eine Räumung
des Theaters veranlasst wird, geht ein Mitarbeiter in den Saal und fordert gezielt zwei oder sogar drei
kräftige Besucher auf, den Rollstuhlfahrer über die ausgeschilderten Fluchtwege nach draußen zu
bringen. Finden sich genügend kräftige Mitarbeiter, können auch sie diese Aufgabe übernehmen.

2. Tragen nicht möglich — Horizontale Evakuierung

Ist es nicht möglich den Rollstuhifahrer oder die Rollstuhlfahrerin zu tragen, kann der Rollstuhlfahrer
auch in einen sicheren Brandabschnitt gebracht werden. D.h. ein Mitarbeiter begleitet den
Rollstuhlfahrer und ggf. auch die Begleitperson in einen Bereich des Theaters auf gleicher Ebene, der
weit weg vom Brandherd ist und der nicht verraucht ist. Der Mitarbeiter sollte nach Möglichkeit bei
dem Rollstuhlfahrer bleiben, um eine eventuelle Panik des Rollstuhlfahrers zu vermeiden. Die
eintreffende Feuerwehr ist sofort über die Lage zu informieren.

Grundsätzlich gilt, eine Evakuierung ist eine Notfallsituation und jeder Mensch ist dabei verpflichtet,
Hilfe zu leisten. Alle Mitarbeiter sind über diese Festlegung informiert.

Auszug aus der Brandschutzordnung Theater Greifswald

g) Alarmsignale und Evakuierung

Im Alarmfall wird ein akustischer Alarmton ausserhalb des Zuschauerraums über Lautsprecher
erzeugt. In den Foyers und Garderoben wird im Allarmfall ein optisches Lichtsignal durch
Blitzleuchten erzeugt.

Das Gebäude ist dann sofort zu verlassen bzw. durch die Bühnenvorstände und Abteilungsleiter der
Technischen Direktion zu räumen.

Wenn Sie nicht mit Rettungsmaßnahmen oder der Brandbekämpfung beschäftigt sind, verlassen Sie
sofort über die Fluchtwege das Gebäude. Verlieren Sie keine Zeit, z.B. durch das Anziehen von Jacken
oder das Einpacken von persönlichen Dingen! Schließen Sie, wenn möglich, Fenster und Türen.
Folgen Sie den grünen Hinweisschildern: Sammeiplatz (Freifläche vor Theater Cafe ). Dort bleiben
Sie bitte und achten auf Anweisungen. Verletzte Personen werden dort behandelt.

Das Betreten des Gebäudes nach diesem Zeitpunkt ist untersagt.

Falls Fluchtwege abgeschnitten sein sollten, machen Sie sich am Fenster bemerkbar, z.B. durch
Rufen. Warten Sie das Eintreffen der Feuerwehr ab und lassen Sie sie sich durch die Einsatzkräfte
einweisen.



Leisten Sie den Weisungen der zuständigen Mitarbeiter unbedingt Folge!

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!

Sorgen Sie dafür, dass alle im Gefahrenbereich befindlichen Personen gewarnt werden und dass Sie
den Gefahrenbereich sofort verlassen.

Helfen Sie Behinderten, Älteren, Kindern und Verletzten.

Achten Sie darauf, dass elektrische Geräte (Not-Aus-Knopf bzw. mit dem Bereichsschalter)
abgeschaltet, Gas- und Druckluftleitungen geschlossen sind.

Die Benutzung der Aufzüge ist im Brandfall grundsätzlich untersagt.

Türen und Fenster schließen!

Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt festgelegt:

Im Publikumsbereich:

1. Saallicht und Arbeitslicht einschalten.

2. Falls ein Hauptvorhang eingehängt ist, diesen einsetzen bzw. schließen(den Eisernen
Vorhang nur nach Anweisung der BSW einsetzen.)

3. Ansage der Abendspielleitung an das Publikum. Vor allem beruhigend einwirken, um
jegliche Panik zu vermeiden.

4. Nach der Ansage sind sämtliche Saaltüren von den Mitarbeitern des Einlassdienstes zu
öffnen.

5. Das gesamte Einlasspersonal verweist die Besucher auf die Ausgänge, verhindert
Gedränge, leistet bei Unglücksfällen Hilfe und mahnt ebenfalls zur Ruhe und
Besonnenheit.

6. Der Garderobendienst gibt nur auf Anweisung der Feuerwehr, der Hausinspektion oder
des Ahenddienstes die Garderobe aus.

7. Das gesamte oben genannte Personal verlässt als letztes das Theater.

8. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hat die Weisungsbefugnis für das gesamte Personal.


